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RS OGH 1966/10/18 4Ob68/66
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.10.1966

Norm

GewO 1859 §82 lita

Rechtssatz

Die Notwendigkeit für den Dienstnehmer, seine Kinder zu betreuen, stellt keinen der in § 82 lit a GewO aufgezählten

Austrittsgründe dar, sondern berechtigt ihn im Falle einer von ihm ausgesprochenen Kündigung nur, während der

Kündigungsfrist die Leistung der Dienste zu unterlassen.
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